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Der praktische Fall  
Von Christoph Keller, Polizeirat, KPB Herford 

Schwerpunkte:  Schusswaffengebrauch gegen Sachen (Pkw),  
Strafprozessuale Standardmaßnahmen, Erkennungsdienstliche Behandlung,  
Beschuldigtenvernehmung, Erstes Justizmodernisierungsgesetz 

Hinweis:  Durch Beifügung zahlreicher Fußnoten soll dem Leser, 
insbesondere dem Studenten an der FHSöV, die Möglichkeit ge-
boten werden, die angesprochenen Fragen zu vertiefen. Die Hin-
weise auf Literatur und Rechtsprechung sind aus Sicht des Verfas-
sers dabei besonders geeignet, sich über ein „notwendiges Min-
destwissen“ hinausgehendes Basiswissen anzueignen. Auf eine 
ausführlich formulierte Lösung wurde Wert gelegt. Bei den im 
Sachverhalt getroffenen Maßnahmen, handelt es sich um polizei-
liches Tätigwerden, welches von hoher Praxisrelevanz ist. Die 
Maßnahmen gehören zu den Eingriffshandlungen, mit denen 
der Polizeibeamte nahezu täglich konfrontiert werden kann. 

Sachverhalt 

Der 25jährige drogenabhängige X erfährt von einem Freund, 
dass der Unternehmer U ständig größere Mengen Bargeld sowie 
eine wertvolle Briefmarkensammlung im Haus hat. Daraufhin be-

schließt er, in das Haus einzubrechen. Um eine günstige Gelegen-
heit für den Diebstahl auszukundschaften, beobachtet er das 
Haus des alleinwohnenden U. Hierbei stellt er fest, dass U das 
Haus täglich gegen 08.00 Uhr verlässt und erst gegen 17.00 Uhr 
zurückkehrt. 

Heute, gegen 10.00 Uhr, begibt sich X zum Haus des U und 
bricht – da er sich unbeobachtet fühlt – mit einem sog. Kuhfuß 
die Terrassentür des Hauses auf. Im Haus bricht X eine Schreib-
tischschublade auf und entwendet eine Briefmarkensammlung 
sowie drei Einhundertmarkscheine. Das Aufbrechen der Terras-
sentür konnte jedoch durch die Nachbarin (N) des U beobachtet 
werden, die sofort die Polizei alarmierte. Der den Anruf ent-
gegennehmende Beamte auf der Leitstelle der Polizei (A-Stadt) 
hält die Personalien der N fest.  
POK A und PK B, die sich zufällig auf Streife in der Nähe des Hau-
ses des U befanden, treffen wenige Minuten nach Eingang der 



Meldung am Tatort ein. Die Beamten sehen noch, wie X mit ei-
nem Pkw flüchtet, können ihn aber schnell einholen. Anhaltezei-
chen werden ignoriert. POK A gibt einen Warnschuss ab und 
schießt, als der Pkw nicht anhält, gezielt in den rechten Hinterrei-
fen des flüchtenden Pkw. Nach ca. 200 Metern kommt der Pkw 
tatsächlich zum Stehen. Die Beamten fordern X auf, sich aus-
zuweisen. Der Pkw wird durchsucht. Im Handschuhfach des Pkw 
werden die entwendeten Briefmarken sowie 3 Einhundertmark-
scheine vorgefunden. Im Kofferraum des Pkw wird ein Kuhfuß 
aufgefunden. Ohne Vorhalt gesteht X die Tat und erklärt, dass es 
sich bei den Geldscheinen um das Geld handelt, das er in der 
Wohnung des U entwendet hat. Alle Gegenstände werden si-
chergestellt.  

Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung des X 
wird ein Tagebuch gefunden, in dem X seine Empfindungen nach 
dem Konsum von Betäubungsmitteln sowie weitere Aufzeich-
nungen höchstpersönlichen Charakters festgehalten hat. Neben 
diesen persönlichen Aufzeichnungen befinden sich aber auch 
Einzelheiten über andere Straftaten – offensichtlich aus dem Be-
reich der Beschaffungskriminalität – in diesem Tagebuch.  

Damit der Inhalt des Tagebuchs ausgewertet werden kann, 
wird es gegen den ausdrücklichen Willen des X sichergestellt 
Anschließend wird die N zwecks Gegenüberstellung aufgesucht. 
X wird von N als Täter identifiziert und dem Polizeipräsidium zu-
geführt. Er wird erkennungsdienstlich behandelt. Auch soll ihm 
eine Speichelprobe entnommen werden. Als er sich weigert, wird 
ihm eine Blutprobe entnommen.  

Anschließend wird er verantwortlich vernommen. Eine Beleh-
rung erfolgte nicht. X erklärt sich bereit, Angaben zu machen, 
verlangt aber, zuvor mit einem Verteidiger sprechen zu dürfen. 
Die Beamten lehnen dies mit der Begründung ab, X müsse 
schließlich selbst wissen, ob er aussagen wolle oder nicht. Da-
raufhin legt er ein Geständnis ab und gibt zahlreiche weitere Ta-
ten zu. 

Aufgaben  

1.  Beurteilen Sie rechtsgutachtlich die getroffenen Maßnahmen. 
2.  X begehrt die Vernichtung der erkennungsdienstlichen Unter-
lagen. Welcher Rechtsweg kann in Anspruch genommen wer-
den? 
3.  Nehmen Sie Stellung zu der Vernehmung des X. 
Hinweis: Die örtliche Zuständigkeit ist nicht zu prüfen. 
Die Rechtmäßigkeit der Durchsuchung der Wohnung des X ist 
nicht zu begründen. 
Der Eingriffscharakter der getroffenen Maßnahmen braucht 
nicht erörtert werden. 

Zu Aufgabe 1: 

Maßnahmenkatalog (historischer Lösungsweg): 
1. Festhalten der Personalien der Hinweisgeberin (N) 
2. Anhaltezeichen 
3. Warnschuss / Schusswaffengebrauch 
4. Identitätsfeststellung (X) 
5. Durchsuchung des Pkw 
6. Sicherstellung der im Pkw aufgefundenen Gegenstände 
7. Sicherstellung des Tagebuchs zwecks Auswertung 
8. Gegenüberstellung 
9. Erkennungsdienstliche Behandlung 
 

(wird fortgesetzt) 
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